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Dieter B�te

Die geplante Reform des
G�terrechts

I. Einleitung

Am 5. 11. 2007 hat das BMJ einen Gesetzentwurf zur
Reform des Zugewinnausgleichs und der Regelung
der Rechtsverh�ltnisse an der Ehewohnung und am
Hausrat vorgelegt. Ziel der Reform ist es sicherzustel-
len, dass entsprechend dem Grundgedanken des Zuge-
winnausgleichs der wirtschaftliche Erfolg aus der Ehe
tats�chlich auf beide Ehepartner verteilt wird und Ma-
nipulationen der Ausgleichsbilanz verhindert oder zu-
mindest erschwert werden. Der Entwurf sieht vor:

n Ber�cksichtigung eines negativen Anfangsver-
m�gens in § 1374 BGB

n St�rkung der Auskunftsrechte durch Anspruch auf
Vorlage von Belegen (§ 1379 BGB)

n Vorverlegung des Berechnungszeitpunkts f�r den
Zugewinnausgleich (§ 1384 BGB)

n Verbesserung des vorl�ufigen Rechtsschutzes gegen
unredliche Verm�gensverschiebungen

n Aufhebung der Hausratsverordnung und der �ber-
f�hrung der notwendigen Regelungen in das B�r-
gerliche Gesetzbuch (§§ 1568 a, 1568 b BGB).

II. Neuregelung des G�terrechts

1. Neuregelung des § 1374 BGB

Nach § 1374 Abs. 1, 2. Halbs. BGB k�nnen Verbind-
lichkeiten nur bis zur H�he des Verm�gens abge-
zogen. Damit ist der Ehegatte, der mit Verbindlichkei-
ten die Ehe beginnt und w�hrend der Ehe abbaut und
dementsprechend weniger Zugewinn erzielt, deutlich
besser gestellt als der schuldenfreie Partner, der sein
Verm�gen im Verlaufe der Ehe um den Betrag mehrt,
die der Schuldentilgung des anderen entspricht.
Zweck der gesetzlichen Regelung ist es zu vermeiden,
dass ein Ehegatte den anderen auch insoweit an sei-
nem Zugewinn beteiligen muss, als er diesen zun�chst
zur Abtragung seiner anf�nglich vorhandenen Schul-
den verwenden musste.1

Auch eine Verrechnung von Schulden mit einem
sp�teren privilegierten Erwerb iS des § 1374 Abs. 2
BGB kommt nach noch geltendem Recht nicht in
Betracht.2 Die Regelung ist im Schrifttum als »unge-
recht«, »rechtspolitisch verfehlt«, »verfassungsrecht-

lich bedenklich« und als »Verrat am Grundgedanken
des Zugewinnausgleichs« bezeichnet worden.3 Der
BGH4 hat dazu angemerkt:

»Nach der gesetzgeberischen Konzeption des Zuge-
winnausgleichs soll es auf eine wirtschaftliche Be-
trachtungsweise nicht ankommen und gleichg�ltig
sein, ob bei Eheschließung vorhandene Schulden w�h-
rend der Ehe abgetragen werden konnten. Nur ein
Aktiv�berschuss soll verteilt werden, nicht aber die
Entschuldung eines anf�nglichen Passivverm�gens.
Soweit dies als rechtspolitisch verfehlt und unbillig an-
gesehen wird, kann Abhilfe nur durch den Gesetz-
geber geschaffen werden.«

Beispiel nach geltendem Recht:

F hat bei Eheschließung Schulden von 40 000 E, das
Anfangsverm�gen des M ist 0 E. Beide Ehegatten
erwirtschaften w�hrend der Ehe 80 000 E, die F hat
davon 40 000 E zur Entschuldung eingesetzt. Aus-
gehend von einem Anfangsverm�gen beider Ehe-
gatten von je 0 E bel�uft sich das Endverm�gen des
M auf 80 000 E, dass der F auf 40 000 E, so dass der F
ein Ausgleichsanspruch in H�he von (80 000 E ./.
40 000 E = 40 000 E: 2 = ) 20 000 E zusteht.

Bisher besteht deshalb nur die M�glichkeit, in einem
Ehevertrag zu vereinbaren, dass als Anfangsverm�gen
ein negativer Wert angesetzt wurde.5

Eine Korrektur dieses ungerechten Ergebnisses �ber
§ 1381 BGB ist nicht m�glich, da es sich um eine
systemimmanente Ungerechtigkeit handelt.6

§ 1374 BGB (geplante Neufassung)

(1) Anfangsverm�gen ist das Verm�gen, das einem
Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeiten bei
Eintritt des G�terstandes geh�rt.

(2) Wie bisher

(3) Verbindlichkeiten sind �ber die H�he des Ver-
m�gens hinaus abzuziehen.

1 BGH FamRZ 1995, 990, 992
2 BGH FamRZ 1995, 990; B�te, Zugewinnausgleich bei Ehe-

scheidung, 3. Aufl. Rdn. 15
3 Johannsen/Henrich/Jaeger, Eherecht, 3. Aufl. § 1374 Rdn. 16;

Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, 5. Aufl. III Rdn. 23
4 FamRZ 1995, aaO
5 Haußleiter/Schulz, Verm�gensauseinandersetzung bei Tren-

nung und Scheidung, 4. Aufl. I Rdn. 22; B�te, aaO Rdn. 15;
Schwab/Schwab, Eherecht, 5. Aufl. VIII Rdn. 317

6 B�rger/Engelsing, Eheliches G�terrecht, 2. Aufl. Rdn. 255
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Die geplante Neuregelung, die einer Forderung des
15. DFGT entspricht,7 f�hrt ein negatives Anfangs-
verm�gen ein und erh�ht damit die Ausgleichsforde-
rung des berechtigten Ehegatten. Voraussetzung ist
jedoch, dass die Verbindlichkeit am Stichtag bereits
entstanden war, w�hrend es auf die F�lligkeit nicht
ankommt. Durch die Neuregelung wird allerdings
nicht eine Mithaftung des Ehegatten begr�ndet, der
im Außenverh�ltnis nicht an den die Schulden be-
gr�ndenden Vorg�nge beteiligt ist.

Beispiel 1:

Bei Eheschließung hat M Verbindlichkeiten von
100 000 E. Dies tr�gt er w�hrend der Ehe ab. Sein
Endverm�gen bel�uft sich auf 100 000 E. Die F geht
schuldenfrei in die Ehe und erzielt ebenfalls einen
Zugewinn von 100 000 E. Bei wirtschaftlicher Be-
trachtung hat der M einen Zugewinn von 200 000 E

(Anfangsverm�gen: ./. 100 000 E; Endverm�gen:
100 000 E) erzielt, so dass der Ausgleichsanspruch der
F nunmehr (200 000 E ./. 100 000 E = 100 000 E : 2 = )
50 000 E betr�gt.

Beispiel 2:

M hat bei Eheschließung Verbindlichkeiten von
80 000 E und erzielt einen Verm�genszuwachs von
120 000 E. Sein Endverm�gen betr�gt also 40 000 E.
F hat bei Eheschließung keine Verbindlichkeiten
und ein Endverm�gen von 120 000 E. Unter Ber�ck-
sichtigung des negativen Anfangsverm�gens hat
der M ebenfalls einen Zugewinn von 120 000 E er-
zielt, so dass ein Ausgleichsanspruch wechselseitig
nicht besteht.

Die Neufassung des § 1374 Abs. 3 BGB stellt klar,
dass die Ber�cksichtigung eines negativen Anfangsver-
m�gens auch f�r den privilegierten Erwerb nach
Abs. 2 gilt. Es soll auch insoweit verhindert werden,
dass sich bei �bernahme von privilegierten Schulden
das Endverm�gen mindert. Nach wie vor sind also
Verm�gensbestandteile der Ausgleichspflicht entzo-
gen, die in keinem Zusammenhang mit der ehelichen
Lebens-und Wirtschaftsgemeinschaft.

Beispiel 3:

Anfangsverm�gen des M 80 000 E, Endverm�gen
120 000 E. Anfangs- und Endverm�gen der F 0 E.
Ausgleichsanspruch der F also (120 000 E ./. 80 000 E

= 40 000 E : 2 = ) 20 000 E. M nimmt nach Eheschlie-
ßung das Erbe seiner Mutter an und verschuldet sich
dadurch um 60 000 E. Nach geltendem Recht ver-
mindert sich dadurch das Endverm�gen von
120 000 E auf 60 000 E, das Anfangsverm�gen ver-

mindert sich nicht. Ber�cksichtigt man die Schulden
hingegen als negatives Anfangsverm�gen, vermin-
dert sich auch das Endverm�gen auf 60 000 E, sein
fiktives Anfangsverm�gen von 80 000 E geht jedoch
auf 20 000 E zur�ck, so dass F unver�ndert einen
Ausgleichsanspruch von (60 000 E ./. 20 000 E =
40 000 E : 2 = ) 20 000 E hat.

Abwandlung des Beispiels:

Anfangsverm�gen des M 10 000 E, Endverm�gen
100 000 E. Anfangsverm�gen der F 0 E, Endver-
m�gen der F 0 E, Erbe des M ./. 50 000 E. Unter
Ber�cksichtigung der Schulden als negatives An-
fangsverm�gen vermindert sich das Endverm�gen
des M auf 50 000 E, das Anfangsverm�gen auf ./.
40 000 E. Dies kommt der F nicht zugute, weil sie
ihren Ausgleichsanspruch von 45 000 E wegen
§ 1378 Abs. 2 BGB n. F. bei einem Endverm�gen des
M von 50 000 E nur in H�he von 25 000 E realisie-
ren kann.

2. Neuregelung des § 1375 Abs. 1 BGB

Zum Endverm�gen z�hlen alle Verm�genswerte, die
bereits im Anfangsverm�gen ber�cksichtigt sind, seit-
dem keine Ver�nderungen erfahren haben und die
dem Anfangsverm�gen nach § 1374 Abs. 2 BGB zuge-
rechnet worden sind.8 �bersteigen nach geltendem
Recht die Passiva die Aktiva, errechnet sich kein Zu-
gewinn, da Verluste nicht ausgeglichen werden. Nur
soweit Anspr�che gegen Dritte nach § 1390 BGB gel-
tend gemacht werden k�nnen, darf eine negative Gr�-
ße zum Ausgangspunkt genommen werden. Sofern ein
Ehegatte eine Ausgleichsforderung nicht geltend ma-
chen kann, weil bei Beendigung des G�terstandes Ver-
m�gen nicht mehr vorhanden ist (§ 1378 Abs. 2 BGB),
besteht – sofern es sich um eine Benachteiligung durch
eine unentgeltliche Zuwendung handelt – gem�ß
§ 1390 BGB ein Herausgabeanspruch gegen den Drit-
ten.9 Unentgeltliche Zuwendungen sind alle Zuwen-
dungen, f�r die nach der Vorstellung der Parteien kein
oder kein ausreichendes �quivalent gew�hrt wird.10

Schon nach geltendem Recht kann – sofern ein Dritter
in Anspruch genommen wird – das Endverm�gen mit
einem negativen Wert angesetzt werden, § 1375 Abs. 1
S. 2 BGB.11

7 FamRZ 2003, 1906, 1908
8 Weinreich/Klein Fachanwaltskommentar Familienrecht,

3. Aufl. § 1375 Rdn. 6; B�te, Rdn. 39
9 B�te aaO Rdn. 39

10 Weinreich/Klein § 1375 Rdn. 10
11 B�te aaO Rdn. 332; Schwab/Schwab VII Rdn. 281
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Beispiel:

Anfangsverm�gen des M 60 000 E, Endverm�gen
zum Stichtag des § 1384 BGB ./. 40 000 E, Anfangs-
und Endverm�gen der F 0 E. Zuwendung des M an
C w�hrend des G�terstandes 120 000 E in Benachtei-
ligungsabsicht. Das Endverm�gen betr�gt an sich
0 E, gem�ß § 1375 Abs. 2 S. 1 BGB jedoch 80 000 E.
Zugewinn der F an sich 10 000 E, aber Begrenzung
gem�ß § 1378 Abs. 2 BGB, deshalb Anspruch gem�ß
§ 1390 gegen C in H�he von 10 000 E.

§ 1375 Abs. 1 BGB (geplante Neuregelung)

Endverm�gen ist das Verm�gen, das einem Ehegat-
ten nach Abzug der Verbindlichkeiten bei der Been-
digung des G�terstandes geh�rt. Verbindlichkeiten
sind �ber die H�he des Verm�gens abzuziehen.

Bei der geplanten Neuregelung handelt es sich um eine
Folge�nderung zur Einf�hrung des negativen Anfangs-
verm�gens. Erfasst werden F�lle, in denen ein bei Ehe-
schließung verschuldeter Ehegatte wirtschaftlich einen
Zugewinn erzielt hat, ohne aber einen Verm�gens-
�berschuss zu erzielen.

Beispiel:

Verbindlichkeiten des M bei Eheschließung 200 000 E.
Verminderung der Verbindlichkeiten w�hrend der
Ehezeit auf ./. 100 000 E. Wirtschaftlicher Zuwachs also
100 000 E. Wirtschaftliches Endverm�gen ./. 100 000 E.
Zugewinn der F 200 000 E.

Nach geltendem Recht w�re F in H�he von
(200 000 E: 2 =) 100 000 E ausgleichspflichtig. Unter
Ber�cksichtigung des negativen Anfangsverm�gens
von ./. 200 000 E und einem wirtschaftlichen Zu-
wachs von 100 000 E hat der M einen Zugewinn von
100 000 E erzielt, so dass die F nur in H�he von
(200 000 E ./. 100 000 E = 100 000 E : 2 =) 50 000 E

ausgleichspflichtig ist.

3. Neuregelung des § 1378 Abs. 2 BGB

Nach geltendem Recht ist maßgeblich f�r die Berech-
nung des Zugewinns die Zustellung des Scheidungs-
antrages. Sofern aber bei Rechtskraft der Eheschei-
dung auf Seiten des Ausgleichspflichtigen kein
Verm�gen mehr vorhanden ist, gibt es keinen Zuge-
winnausgleich, da ein Anspruch nicht entstanden ist.12

Die Regelung soll zum einen andere Gl�ubiger des
Ausgleichsschuldners sch�tzen vor Manipulationen

und zum anderen den Ausgleichspflichtigen selbst da-
vor bewahren, einen Kredit aufnehmen zu m�ssen, um
den Zugewinn zu begleichen.13 Da nach herrschender
Meinung14 die Ursache des Verm�gensverlustes ohne
Bedeutung ist, also auch illoyale Verm�gensminderun-
gen nach Rechtsh�ngigkeit des Scheidungsantrages zu
beachten sind, sofern der Ausgleichspflichtige die Be-
grenzung des § 1378 Abs. 2 BGB bis zum Schluss der
m�ndlichen Verhandlung im Verbundverfahren erho-
ben hat,15 kann der Ausgleichspflichtige durch Mani-
pulationen verhindern, dass der Ausgleichsberechtigte
einen Titel erh�lt, aus dem er dann den Zugewinnaus-
gleich vollstrecken kann. Ist bei Rechtskraft der Ehe-
scheidung kein Verm�gen mehr vorhanden ist, ist die
Zugewinnausgleichsklage abzuweisen.

§ 1378 Abs. 2 BGB (geplante Neuregelung)

Die H�he der Ausgleichsforderung wird durch den
h�lftigen Wert des Verm�gens des Ausgleichspflich-
tigen begrenzt, das nach Abzug der Verbindlichkei-
ten bei Beendigung des G�terstandes vorhanden ist.
Die sich nach S. 1 ergebende Begrenzung der Aus-
gleichsforderung erh�ht sich den F�llen des § 1375
Abs. 2 um die H�lfte des dem Endverm�gen hin-
zuzurechnenden Betrages.

Die geplante Neuregelung soll sicherstellen, dass auch
bei einer Ber�cksichtigung eines negativen Anfangs-
verm�gens niemand mehr als 50 % von seinem bei der
Beendigung des G�terstandes tats�chlich vorhandenen
Endverm�gens dem anderen Ehepartner abgeben muss.
Das bedeutet, dass zwar ein Schuldenabbau Ber�ck-
sichtigung findet, sp�ter begr�ndete weitere Verbind-
lichkeiten aber bedeutungslos bleiben.

Beispiel:

M hat vor Eheschließung sein gesamtes Verm�gen
in ein Elektronikgesch�ft investiert und ist zus�tzlich
Verbindlichkeiten in H�he von 300 000 E eingegan-
gen. Er tilgt w�hrend der Ehezeit seine Schulden
und erzielt ein Endverm�gen von 300 000 E. Die F
hat kein Verm�gen. Ohne Beschr�nkung der Aus-
gleichsforderung m�sste er sein gesamtes Verm�gen
der F �bertragen, denn unter Ber�cksichtigung sei-
nes Endverm�gens h�tte er einen Zugewinn von

12 BGH FamRZ 1988, 925
13 BGH FamRZ 1988, aaO
14 OLG Hamm FamRZ 1986, 1106; B�te aaO Rdn. 223
15 Vgl. dazu Johannsen/Henrich/Jaeger § 1378 Rdn. 6; Wein-

reich/Klein aaO § 1378 Rdn. 15, 16; B�te aaO Rdn. 224;
Haußleiter/Schulz aaO I Rdn. 335; OLG Koblenz FamRZ
2007, 2100
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600 000 E erzielt, d. h. er w�re in H�he von
300 000 E der F gegen�ber ausgleichspflichtig.
Durch die Neufassung des § 1378 Abs. 2 S. 1 BGB ist
jedoch der Ausgleichsanspruch begrenzt auf 50 %
des Endverm�gens, d. h. auf 150 000 E. Damit wird
erreicht, dass der ausgleichspflichtige Ehegatte zu-
mindest die H�lfte seines Verm�gens behalten darf
und nicht einen gr�ßeren Anteil oder sein ganzes
Verm�gen an den anderen Ehegatten abf�hren
muss entsprechend dem Grundgedanken des G�ter-
rechts, wonach beide Ehegatten an dem, was sie
w�hrend der Ehe erworben haben, gerecht zur H�lf-
te beteiligt werden.

Die Erwirtschaftung von Verlusten wird jedoch nicht
als »negativer Zugewinn« einbezogen, weil beide Ehe-
gatten gem�ß den §§ 1363 ff BGB grunds�tzlich auf ei-
genes Risiko wirtschaften. Die Ehegatten sind vielmehr
schon gem�ß § 1378 Abs. 2 BGB am Risiko des ande-
ren beteiligt. Die geplante Neuregelung bietet einen
deutlich besseren Schutz des ausgleichsberechtigten
Ehegatten vor Manipulationen des Ausgleichspflichti-
gen, da es nach § 1384 BGB n. F. f�r die H�he der Aus-
gleichsforderung auf den Zeitpunkt der Rechtsh�ngig-
keit des Scheidungsantrages ankommt. Die gesetzliche
Neuregelung stellt sicher, dass die Grundregel des h�lf-
tigen Ausgleichs nicht zu einem Schutz illoyaler Ver-
m�gensminderung f�hrt. Dies hat zur Folge, dass der il-
loyale Ehegatte in diesen F�llen sein ganzes Verm�gen
abf�hren oder sich wegen der Hinzurechnung dieses
evtl. nicht mehr vorhandenen Verm�gensteils zur Aus-
gleichsforderung verschulden muss. Bei illoyalem Ver-
halten ist dies angemessen, weil der Schutz des § 1378
Abs. 1 BGB (Verteilung des maximal halben �ber-
schusses) nur dem loyalen Ehegatten zugute kommen
soll.

Beispiel:

Anfangsverm�gen des M und der F 0 E, Endver-
m�gen des M 300 000 E, Zurechnung gem�ß § 1375
Abs. 2 BGB von 700 000 E, Endverm�gen des M also
1 Mio. E. Ausgleichsforderung der F 500 000 E, aber
begrenzt gem�ß § 1378 Abs. 2 auf 300 000 E. Nach
geltendem Recht besteht allenfalls ein Anspruch aus
§ 1390 BGB gegen den von der illoyalen Verm�gens-
minderung beg�nstigten Dritten.

Die geplante Neuregelung in § 1378 Abs. 2 S. 2 BGB
erg�nzt die in § 1375 Abs. 2 BGB geregelte Hinzurech-
nung des Betrages der illoyalen Verm�gensminderung
im Endverm�gen durch die Hinzurechnung der H�lfte
dieses Betrages zur Ausgleichsforderung um sicher-

zustellen, dass die Grundregel des h�lftigen Ausgleichs
nicht zu einem Schutz illoyaler Verm�gensminderung
f�hrt. Die sich nach S. 1 ergebende Begrenzung erh�ht
sich also in den F�llen des § 1375 Abs. 2 BGB um die
H�lfte des dem Endverm�gen zuzurechnenden Betra-
ges, d. h. unter Hinzurechnung von (700 000 E : 2 =)
350 000 E kann die F 500 000 E verlangen.

4. Neuregelung des § 1379 BGB

Anders als im Unterhaltsrecht (§ 1605 Abs. 1 S. 2
BGB) besteht im Zugewinn grunds�tzlich kein An-
spruch auf Vorlage von Belegen zu Kontrollzwecken.16

Sofern ohne schriftliche Unterlagen eine Wertfeststel-
lung nicht m�glich ist, besteht ausnahmsweise ein An-
spruch auf Vorlage von Belegen, der gesondert geltend
gemacht und nach Art und Anzahl der Belege so
konkret bezeichnet werden muss, dass eine Zwangs-
vollstreckung m�glich ist.17 Nach bisherigem Recht
besteht keine Auskunftspflicht bez�glich des Anfangs-
verm�gens.18 Eine solche Verpflichtung kann auch
nicht aus § 242 BGB hergeleitet werden.19 Sofern ein
in Anspruch genommener Ehegatte im Verlauf eines
Prozesses sein Anfangsverm�gen darlegt, kann der
Rechtsstreit teilweise nach § 91 a ZPO f�r erledigt er-
kl�rt werden.20 Auch kann die beklagte Partei sofort
durch ein sofortiges Anerkenntnis iS des § 93 ZPO
oder die klagende Partei durch Verzicht analog § 93
ZPO Kostennachteile vermeiden.21 Eine Kostenauf-
erlegung kommt auch in entsprechender Anwendung
des § 93 d ZPO in Betracht.22

§ 1379 BGB (geplante Neuregelung)

(1) Nach Beendigung des G�terstandes ist jeder Ehe-
gatte verpflichtet, dem anderen Ehegatten �ber
den Bestand seines Anfangs- und Endverm�gens
Auskunft zu erteilen; auf Verlangen sind Belege vor-
zulegen.

Satz 2 und 3 unver�ndert

16 OLG Bremen MDR 2000, 132; Weinreich/Klein aaO § 1379
Rdn. 27; B�te aaO Rdn. 263; OLG Karlsruhe FamRZ 1986,
1105; 1998, 761; BGH FamRZ 1980, 36, 37

17 OLG Zweibr�cken FamRZ 2001, 763; Johannsen/Henrich/
Jaeger aaO § 1379 Rdn. 7; s. auch BGH FamRZ 1983, 454 zu
§ 1605 BGB

18 OLG Karlsruhe FamRZ 1986, 1106; OLG N�rnberg FamRZ
1986, 272; Johannsen/Henrich/Jaeger aaO § 1379 Rdn. 2;
B�te aaO Rdn. 255

19 Palandt/Bruderm�ller § 1379 Rdn. 2; B�te aaO Rdn. 255;
OLG Karlsruhe FamRZ 1986, 1106

20 OLG Karlsruhe FamRZ 1986, 1106; OLG N�rnberg FamRZ
1986, 272

21 OLG Karlsruhe FamRZ 1986, 1105; OLG Frankfurt JurB�ro
1993, 621; Z�ller/Vollkommer ZPO 26. Aufl. § 91 a Rdn. 25

22 Forderung des 11. DFG FamRZ 1996, 337; Haußleiter/Schulz
aaO I Rdn. 468; Kogel FamRB 2002, 303, 304
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(2) Hat ein Ehegatte die Scheidung, die Aufhebung,
die vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemein-
schaft oder den vorzeitigen Ausgleich des Zuge-
winns beantragt, gilt Abs. 1 entsprechend.

Einer seit langem bestehenden Forderung entspre-
chend wird nunmehr in Anlehnung an die §§ 1605
Abs. 1 S. 2, 1580 BGB ein Anspruch auf Vorlage von
Belegen auch im Zugewinnausgleichsverfahren einge-
f�hrt, weiter eine Auskunftspflichtung �ber das An-
fangsverm�gen und – nach der Neufassung des § 1374
BGB – auch �ber ein negatives Anfangsverm�gen.

Beispiel:

Schulden des M bei Eheschließung 80 000 E, Ver-
m�genszuwachs w�hrend der Ehe 120 000 E, End-
verm�gen also 40 000 E. Anfangsverm�gen der F
0 E, Endverm�gen 120 000 E. Ber�cksichtigt man die
Schulden des M bei Eheschließung, haben beide
Ehegatten einen Zugewinn von 120 000 E erzielt.
Nach der Neuregelung des § 1374 Abs. 2 BGB ist die
F also nicht ausgleichspflichtig. Um zu erfahren, ob
Verbindlichkeiten bei Eheschließung bestanden ha-
ben, kann sie nunmehr Auskunft �ber das Anfangs-
verm�gen und ggfs. dort bestehende Verbindlich-
keiten verlangen.

Die Auskunft kann auch fr�her als bisher verlangt wer-
den, denn durch die Umgestaltung des Systems des vor-
zeitigen Zugewinnausgleichs und die Er�ffnung der Leis-
tungsklage im Falle des § 1386 BGB n. F., kann Auskunft
k�nftig nicht erst nach Beendigung des G�terstandes,
d. h. nach Rechtskraft der Ehescheidung verlangt wer-
den, sondern es kann sogleich im Wege der Stufenklage
auf Auskunft geklagt werden. Gleiches gilt bei einer vor-
zeitigen Aufhebung der Zugewinngemeinschaft.

5. Neuregelung des § 1384 BGB

§ 1384 BGB (geplante Fassung)

Wird die Ehe geschieden, so tritt f�r die Berechnung
des Zugewinns und f�r die H�he der Ausgleichsfor-
derung an die Stelle der Beendigung des G�terstan-
des Zeitpunkt der Rechtsh�ngigkeit des Scheidungs-
antrages.

Der Gesetzgeber hat nunmehr umgesetzt, was das
OLG K�ln23 entgegen der sp�teren Auffassung des

BGH24 zum Schutz des ausgleichsberechtigten Ehegat-
ten vor Manipulationen des anderen f�r erforderlich
gehalten hatte. Maßgeblich f�r die H�he der Aus-
gleichsforderung ist ausschließlich der Verm�gens-
bestand bei Zustellung des Scheidungsantrages, der
auch durch Manipulationen nach dem Stichtag nicht
mehr beeinflusst werden kann.

6. Neuregelung des § 1385 BGB

§ 1385 BGB (geplante Fassung)

Leben die Ehegatten seit mindestens drei Jahren ge-
trennt, so kann jeder von ihnen die vorzeitige Auf-
hebung der Zugewinngemeinschaft verlangen.

Nach geltendem Recht kann im Wege der Gestaltungs-
klage bei mindestens dreij�hrigem Getrenntleben auf
vorzeitigen Zugewinnausgleich geklagt werden. Erst
nach Rechtskraft dieses Urteils tritt gem�ß § 1388 BGB
G�tertrennung ein. Nunmehr besteht f�r den aus-
gleichsberechtigten Ehegatten die M�glichkeit, die Zu-
gewinngemeinschaft mittels Gestaltungsklage zu been-
den oder sogleich auf vorzeitigen Zugewinnausgleich
zu klagen. Bezweckt wird damit die Klarstellung, dass
§ 1385 BGB die Aufhebung der Zugewinngemeinschaft
zum Ziel hat, nicht aber die Durchsetzung des Zah-
lungsanspruches.

Nach dreij�hrigem Getrenntleben bestehen f�r den
Zugewinnausgleichsberechtigten somit zwei M�glich-
keiten. Er kann

n sich durch eine Gestaltungsklage von der Zuge-
winngemeinschaft l�sen oder

n seinen Anspruch auf Ausgleich des Zugewinns di-
rekt einklagen.

Nach wie vor bleibt die Gestaltungsklage ein sinnvolles
Instrument dann, wenn ein Ehegatte nicht sicher �ber-
blicken kann, ob er �berhaupt ausgleichsberechtigt ist
oder dann, wenn nur eine sehr geringe Ausgleichsforde-
rung zu erwarten ist. Jetzt ist die M�glichkeit er�ffnet,
schnell und unkompliziert die Zugewinngemeinschaft
zu beenden, ohne vorher eine Auskunftsklage und dann
eine Leistungsklage erheben zu m�ssen.

7. Neufassung des § 1386 BGB

Die bisherige Regelung des vorzeitigen Zugewinnaus-
gleichs in § 1386 Abs. 2 BGB setzt voraus, dass eine il-

23 FamRZ 1988, 175
24 FamRZ 1988, 925
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loyale Verm�gensminderung bereits erfolgt ist. Eine
Verm�gensminderung nach § 1375 Abs. 2 BGB wurde
zwar dem Endverm�gen hinzugerechnet, tats�chlich
aber war das Verm�gen nicht mehr vorhanden.

Beispiel:

Anfangsverm�gen M und F je 0 E. Endverm�gen
des M 300 000 E, Hinzurechnung gem�ß § 1375
Abs. 2 BGB 700 000 E, Endverm�gen also 1 Mio. E.
Ausgleichsanspruch (bisher) 500 000 E, aber be-
grenzt gem�ß § 1378 Abs. 2 BGB auf 300 000 E.

K�nftig muss die verm�gensmindernde Verf�gung des
Ausgleichspflichtigen nicht mehr abgewartet werden,
vielmehr reicht es aus, wenn die Vornahme einer
Handlung nach § 1365 BGB oder § 1375 Abs. 2 BGB
zu bef�rchten ist. Insoweit ist eine Einzelfallpr�fung
vorzunehmen. Der Gesetzentwurf nennt folgende Bei-
spiele:

n Der Ehemann hat sein Verm�gen in Aktien und
Festgeldkonten angelegt. Mit der Trennung beginnt
er, die Aktien zu ver�ußern und die Festgeldkonten
aufzul�sen. Das Geld transferiert er auf sein Giro-
konto. Einen wirtschaftlichen Grund daf�r gibt es
nicht. Die Ehefrau bef�rchtet deshalb, der Ehe-
mann habe diese Verm�genswerte nur jederzeit ver-
f�gbar gemacht, um sie leichter verschwinden zu
lassen und dadurch sein Verm�gen zum Nachteil
seiner Ehefrau zu mindern.

n Die Ehefrau ist Alleineigent�merin einer vermiete-
ten Eigentumswohnung. Diese Eigentumswohnung
stellt als Kapitalanlage einen erheblichen Teil ihres
Verm�gens dar. Unmittelbar nach der Trennung in-
seriert die Ehefrau die Wohnung zum Verkauf, ob-
wohl dies wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Der Ehe-
mann bef�rchtet nun, dass der Verkauf nur dazu
dienen soll, den Erl�s beiseite zu schaffen, um ihm
keinen Zugewinn ausgleichen zu m�ssen.

n Die Ehegatten haben w�hrend ihrer Ehe in ein-
fachen Verm�gensverh�ltnissen gelebt. Unmittelbar
nach der Trennung bucht der Ehemann f�r sich
und seine Freundin eine Luxuskreuzfahrt. Die aus-
gleichsberechtigte Ehefrau bef�rchtet nun, dass mit
der Bezahlung dieser Kreuzfahrt das gesamte kleine
Verm�gen des Ehemannes aufgebraucht wird.

Unter geltendem Recht nach wie vor streitig ist die
Frage, ob der k�nftige Zugewinnausgleichsanspruch
vor Rechtskraft des Schreidungsurteils durch Arrest
gesichert werden kann. Dies wird von der wohl �ber-
wiegenden Meinung25 bejaht.

Nach § 1389 BGB besteht ab Rechtsh�ngigkeit des
Scheidungsantrages, eines Eheaufhebungsantrages

oder einer Klage auf vorzeitigen Zugewinnausgleich
ein Anspruch auf Sicherheitsleistung, ohne dass die
Klage/der Antrag begr�ndet sein oder Erfolgsaussich-
ten haben muss.26

Da der Ausgleichsberechtigte nunmehr unter den Vo-
raussetzungen des § 1386 BGB sogleich Zahlungskla-
ge erheben kann, kann der Ausgleichsberechtigte den
zuk�nftigen Anspruch auf Zugewinnausgleich durch
Arrest nach § 916 ZPO sichern.

Zu beachten ist, dass dann, wenn ein Arrest auf Grund
m�ndlicher Verhandlung erwirkt worden ist, die ein-
monatige Vollzugsfrist zu beachten ist, die gem�ß
§ 929 Abs. 2 ZPO bereits mit der Verk�ndung des Ur-
teils zu laufen beginnt. Deshalb sollte fr�hzeitig zu
Vollstreckungszwecken eine Ausfertigung ohne Ur-
teilsgr�nde angefordert werden, denn eine Zustellung
durch das Gericht bewirkt keinen Vollzug, notwendig
ist die Zustellung im Parteibetrieb,27 wobei auch hier
die Monatsfrist gilt.

8. § 1387 BGB

§ 1387 BGB (geplante Neuregelung)

Wird der Zugewinn vorzeitig ausgeglichen, so tritt
f�r die Berechnung des Zugewinns und f�r die H�he
der Ausgleichsforderung an die Stelle der Beendi-
gung des G�terstandes der Zeitpunkt, an dem die
Klage auf vorzeitigen Ausgleich des Zugewinns er-
hoben ist.

Es handelt sich um eine notwendige Folge�nderung
auf Grund der vorgeschlagenen �nderung des § 1384
BGB im Hinblick auf die Vorverlegung des Stichtages
f�r die H�he der Ausgleichsforderung und der Umge-
staltung des § 1386 BGB in eine Leistungsklage. Falls
das FamFG vor diesem Gesetzentwurf in Kraft treten
sollte, ist die Terminologie an das neue FamFG anzu-
passen.

25 OLG D�sseldorf FamRZ 1994, 114; OLG Celle FamRZ
1996, 1429; OLG Hamburg FamRZ 2003, 238; OLG Karls-
ruhe – 5. FamS – FamRZ 2007, 408; OLG M�nchen FamRZ
2007, 1101; a. A. OLG Karlsruhe – 18. FamS – FamRZ 2007,
410: Sicherungsmittel des § 1389 BGB ist lex specialis

26 Johannsen/Henrich/Jaeger aaO § 1389 Rdn. 2; B�te aaO
Rdn. 325; a. A. OLG Hamm FamRZ 2000, 228: wenn die
Klage auf vorzeitigen Zugewinn abgewiesen wird

27 B�te aaO Rdn. 324; OLG Hamm FamRZ 1991, 583
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9. Neufassung des § 1388 BGB

§ 1388 BGB (geplante Neuregelung)

Mit der Rechtskraft des Urteils, durch das die Zuge-
winngemeinschaft vorzeitig aufgehoben wird, oder
das den Zugewinn vorzeitig ausgleicht, tritt G�ter-
trennung ein.

Auch hier handelt es sich um eine redaktionelle �nde-
rung, weil nunmehr in beiden F�llen mit dem rechts-
kr�ftigen Urteil G�tertrennung eintritt. Auch hier ist
ggfs. Eine Anpassung der Terminologie an das FamFG
ist ggf. notwendig.

10. § 1389 BGB

Die Vorschrift ist ersatzlos gestrichen.

11. Neufassung des § 1390 BGB

Als Korrektur zur Gl�ubigerschutzvorschrift des § 1378
Abs. 2 BGB kann ein Zugewinnausgleichsberechtigter
bisher in zwei Ausnahmef�llen einen Dritten nach den
Vorschriften �ber die ungerechtfertigte Bereicherung in
Anspruch nehmen. Voraussetzung ist, dass eine Aus-
gleichsforderung gem�ß § 1378 Abs. 2 BGB nicht be-
steht, weil der andere Ehegatte in der Absicht, ihn zu
benachteiligen, unentgeltliche Zuwendungen gemacht
hat oder soweit der Ehegatte durch andere Rechtshand-
lungen seines Partners benachteiligt worden ist, sofern
die Benachteiligungsabsicht dem dadurch bereicherten
Dritten bekannt ist. Unentgeltlich sind alle Zuwendun-
gen, f�r die nach den Vorstellungen der Parteien keine
oder kein ausreichendes �quivalent gew�hrt wird.

§ 1390 BGB (geplante Neuregelung)

(1) Hat ein Ehegatte in der Absicht, den anderen
Ehegatten zu benachteiligen, unentgeltliche Zu-
wendungen an einen Dritten gemacht, ist der Dritte
verpflichtet, der Wert des Erlangten nach den Vor-
schriften �ber die Herausgabe einer ungerechtfer-
tigen Bereicherung an den anderen Ehegatten zum
Zwecke der Befriedigung der diesem Ehegatten ge-
m�ß § 1378 Abs. 2 zustehenden Ausgleichsforderung
herauszugeben, wenn die H�he der Ausgleichsfor-
derung den Wert des nach Abzug der Verbindlich-
keiten bei Beendigung des G�terstandes vorhande-
nen Verm�gens des ausgleichspflichtigen Ehegatten
�bersteigt. Der Dritte kann die Zahlung durch He-
rausgabe des Erlangten abwenden.

(2) Wie bisher

(3) Wie bisher

(4) Ein Ehegatte kann von dem Dritten Sicherheits-
leistung wegen der ihm nach den Abs�tzen 1 und 2
zustehenden Anspr�che verlangen, wenn

1. die Klage auf vorzeitige Aufhebung der Zuge-
winngemeinschaft oder auf vorzeitigen Ausgleich
des Zugewinns erhoben oder

2. der Antrag auf Scheidung oder Aufhebung der
Ehe gestellt ist.

Durch die �nderung des § 1378 Abs. 2 BGB steht
zwar zuk�nftig dem Ehegatten eine Ausgleichsforde-
rung gegen�ber dem anderen »illoyalen« Ehegatten
zu, die h�her als dessen Endverm�gen sein kann. Die
Realisierung der Anspr�che h�ngt jedoch von der un-
gewissen zuk�nftigen Verm�gensentwicklung des
Ausgleichsverpflichteten ab. Deshalb soll § 1390 BGB
immer dann greifen, wenn die Forderung das gesamte
Endverm�gen des illoyalen Ehegatten �bersteigt.

W�hrend nach geltendem Recht ein Herausgabe-
anspruch besteht28 kann nunmehr statt einer Heraus-
gabe unmittelbar auf Zahlung geklagt werden. K�nf-
tig haftet ein Dritter in voller H�he auch dann, wenn
die Ausgleichsforderung das Endverm�gen nur teil-
weise �bersteigt. Illoyaler Ehegatte und beg�nstigter
Dritter haften als Gesamtschuldner. Beide haben ge-
meinsam die Sch�digung des Gl�ubigers zu verant-
worten. In entsprechender Anwendung des geltenden
Rechts kann der Dritte die Zahlung durch die Heraus-
gabe des Erlangten abwenden.

12. �bergangsvorschrift Art. 229 § 15 EGBGB

F�r im Zeitpunkt des Inkrafttretens anh�ngige Verfah-
ren auf Zugewinnausgleich findet § 1374 BGB in der
bis dahin geltenden Fassung Anwendung, Art. 229 § 15
Abs. 2 EGBGB. Nach Abs. 3 bleibt f�r eine im Zeit-
punkt des Inkrafttretens anh�ngige Gestaltungsklage
�ber den vorzeitigen Zugewinnausgleich nach § 1386
BGB das bisherige Recht anwendbar. Der Kl�ger kann
seine Klage allerdings ohne Zustimmung des Beklagten
in eine Leistungsklage nach § 1386 BGB �ndern.

13. Strategische Hinweise

Beeinflussen Schulden bei Anfangs- oder Endver-
m�gen nach der geplanten Neuregelung die Aus-
gleichsforderung, ist das Inkrafttreten der Neurege-

28 Vgl. insgesamt B�te aaO Rdn. 333
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lung abzuwarten. Zu beachten ist jedoch die Verj�h-
rung des § 1378 Abs. 4 BGB.

Bei Vereinbarungen zum Zugewinnausgleich (§ 1378
Abs. 3 S. 2 BGB) ist eingehend zu pr�fen, dass sich f�r
den Mandanten keine Nachteile ergeben. Zul�ssig ist
es allerdings schon bisher, z. B. ein negatives Anfangs-
verm�gen festzuschreiben.

Bis zum Inkrafttreten der Neuregelung ist im �brigen
im Hinblick auf § 1378 Abs. 2 BGB der vorzeitige
Zugewinnausgleich zu beachten. Bei Anhaltspunkten,
dass das urspr�ngliche Verm�gen des Ausgleichs-
pflichtigen nicht mehr im fr�heren Umfang vorhanden

ist, muss deshalb der G�terstand der Zugewinn-
gemeinschaft schnellstm�glich beendet werden, z. B.
durch die Erhebung einer Klage auf vorzeitigen Zu-
gewinnausgleich nach § 1386 Abs. 3 BGB. Mit Rechts-
kraft des Teilurteils �ber die Entscheidung zum vor-
zeitigen Zugewinnausgleich ist der G�terstand gem�ß
§ 1388 BGB beendet.29

Dieter B�te, Vors. RiOLG, Celle/Bad Bodenteich

29 B�te aaO Rdn. 227

Eberhard J�dt

U�ndG 2008 und Ab�nderungs-
klage: auch gegen eine nicht
titulierte Unterhaltsvereinbarung?

Die Frage �berrascht und d�rfte selbst bei einem
geneigten Leser Kopfsch�tteln ausl�sen. Aber so ganz
einfach machte es uns der Gesetzgeber nicht, als er zu
Neujahr die �berleitungsvorschrift des § 36 EGZPO
pr�sentierte und erkl�rte, es gebe Unterhaltanspr�che,
�ber die vor dem 1. 1. 2008 rechtskr�ftig entschieden,
ein vollstreckbarer Titel errichtet oder eine Unterhalts-
vereinbarung getroffen wurde und hinsichtlich derer
man sich auf Umst�nde, die vor dem 1. 1. 2008 ent-
standen und durch das U�ndG 2008 erheblich gewor-
den seien, berufen und unter bestimmten weiteren Vo-
raussetzungen eine Anpassung der Unterhaltsschuld
verlangen k�nne. Aber beginnen wir unsere �ber-
legungen doch einfach an der Stelle, die noch konsens-
f�hig sein sollte und an der wir uns auf sicherem Ter-
rain zu bewegen glauben.

Die Ab�nderungsklage richtet sich zun�chst gegen
(Unterhalts)Urteile, wenn § 323 Abs. 1 ZPO von einer
»Verurteilung zu k�nftig f�llig werdenden wiederkeh-
renden Leistungen« spricht. Der Blick auf § 323 Abs. 4
ZPO verr�t aber, dass der Anwendungsbereich der
Ab�nderungsklage sich auch auf andere Titel er-
streckt, wobei Erw�hnung finden die Schuldtitel des
§ 794 Abs. 1 ZPO, namentlich der in der Nr. 1 er-
w�hnte (Unterhalts)Vergleich, der in zwei verschiede-
nen, vom Ergebnis aber gleichen Varianten zustande
kommt: einmal durch einen beim FamG zwischen den
Parteien zur Beilegung des Rechtsstreits geschlossenen
Vergleich (1. Alt. der Nr. 1) oder aber, was h�ufig
beim Scheidungsfolgenvergleich der Fall ist, ein

solcher, der bei bloßer Rechtsh�ngigkeit des Schei-
dungsverfahrens zun�chst außergerichtlich zwischen
den Parteien bzw. deren Verfahrensbevollm�chtigten
ausgehandelt, schriftlich niedergelegt und sodann vom
FamG zu Protokoll genommen wird (2. Alt. der
Nr. 1).

Erw�hnung finden ferner – neben den im vereinfachten
Verfahren nach §§ 645 ff ZPO errichteten Unterhalts-
beschl�ssen – die notariellen Urkunden des § 794
Abs. 1 Nr. 5 ZPO, die sich bei Trennungs- und/oder
Scheidungsfolgenvereinbarungen zumindest streit-,
bisweilen aber auch in Zusammenhang mit der
�bertragung von Bruchteilseigentum an der ehelichen
Wohnung kostenvermeidend erweisen und sich be-
sonderer Beliebtheit bei den Mandanten erfreuen, weil
sie das Scheidungsverfahren einer Schlankheitskur
unterziehen.

Schließlich geh�ren zu den sonstigen »Schuldtiteln«
auch noch die notariellen Schuldanerkenntnisse1 und
die in § 323 Abs. 4 ZPO nicht ausdr�cklich erw�hnten
Jugendamtsurkunden2, die ebenfalls unter diese Be-
stimmung fallen und �ber § 323 Abs. 4 ZPO einer Ab-
�nderung grunds�tzlich zug�nglich sind3.

1 BGH FamRZ 1990, 989; 1984, 997/998; OLG D�sseldorf
FamRZ 2006, 1212/1213; OLG Celle FamRZ 1981,
1201/1202; Z�ller-Vollkommer26) § 323 Rdn. 47; M�nch-
KommZPO-Gottwald2) § 323 Rdn. 10; Baumbach/Lauterbach64)

§ 323 Rdn. 78; Stein/Jonas-Leipold21) § 323 Rdn. 49; Musielak/
Borth5) § 323 Rdn. 48; Thomas/Putzo-H�ßtege28) § 323
Rdn. 35 a; Soyka, Ab�nderungsklage2) Rdn. 134 ff

2 Mit der ein Schuldner von Minderj�hrigenunterhalt seine ge-
m�ß §§ 59 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 60 Abs. 1 S. 3 SGB VIII vor einem
Beamten oder Angestellten des Jugendamtes innerhalb der
Grenzen seiner Amtsbefugnisse wie auch in der vorgeschriebe-
nen Form abgegebene Verpflichtungserkl�rung titulieren l�sst

3 BGH FamRZ 2004, 24; 2003, 304/306; 1984, 997/998; OLG
Hamm FamRZ 2007, 1032; OLG Brandenburg FamRZ 2006,
1856/1857; OLG K�ln FamRZ 2000, 905 (Ls 1); OLG Dres-
den FamRZ 1998, 767; Weinreich/Klein-B�umel3) § 323
Rdn. 14; Graba, Ab�nderungsklage3) Rdn. 104 ff
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